
 

Umlaufgitter in der Stadt Jever 

 

lfd. Nr. Örtlichkeit Entscheidung 
1 Verbindung Harlinger Weg 

zum Stadtlander Weg 
Das Umlaufgitter ist berechtigt und soll bestehen 
bleiben. 

2 Einmündung in den 
Harlinger Weg seitens des 
Kindergartens 

Das Umlaufgitter soll bestehen bleiben und mit 
einem reflektierenden Band (rot/weiß) stärker 
sichtbar gemacht werden. 

3 Alte B210 zur Viethstraße Das Umlaufgitter soll bestehen bleiben und mit 
einem reflektierenden Band (rot/weiß) stärker 
sichtbar gemacht werden. 

4 Adrian-Bohlen-Str. – 
Radweg B210 

Dieses Gitter soll sich nochmal genau angesehen 
werden. Das hintere Gitter soll aber definitiv auf 
1,2m Abstand nach vorne gezogen werden. 

5 Dr. Fritz-Blume-Weg zur 
Jugendherberge 

Dieses Gitter soll entfernt werden. 

6 Durchgang Neue Straße 
zum Elisabethufer 

Dieses Gitter soll entfernt werden. 

7 Schützenhofwäldchen 
Eingang Hotel 

Dieses Gitter soll entfernt werden. 

8 Schützenhofwäldchen – 
Siabbenmoor 

Dieses Gitter soll entfernt werden. 

9 Dannhalmsweg Überweg 
Eichendorffstraße 

Dieses Gitter soll entfernt werden. Es sollen 
Fahrradbügel vernünftig an den Seiten auf einer 
Schotterfläche aufgestellt werden. 

10 Dannhalmsweg Dieses Gitter soll entfernt werden. 
11 Dannhalmsweg zur 

Hammerschmidtstraße 
Dieses Gitter soll entfernt werden. Es soll Das 
Verkehrszeichen „239“ (reiner Fußgängerweg) 
angebracht werden. 

12 Dannhalmsweg Eingang 
Schulzentrum 

Das Umlaufgitter ist berechtigt und soll bestehen 
bleiben. 

13 Schützenhofstraße – Anton-
Reling-Straße 

Das rechte Gitter soll entfernt und an dem linken 
ein reflektierendes Band (rot/weiß) angebracht 
werden. Es soll Das Verkehrszeichen „239“ 
(reiner Fußgängerweg) angebracht werden. 

14 Schützenhofstraße – Anton-
Reling-Straße andere Seite 

Dieses Gitter soll entfernt werden. 

15 Bahnhofsweg von 
Schützenhofstraße 
kommend 

Dieses Gitter soll entfernt werden. 

16 Jahnstraße/Viethstraße Der Abstand zwischen den Pollern soll vergrößert 
werden. 

17 Jonasgang Dieses Gitter soll entfernt werden. 
18 Von-Thünen-Ufer Dieses Gitter soll im Zuge des 

Sanierungsgebietes IV verschoben werden. 
 


